
ffts otn

Unterlahn -Kreis.
Amtliches flott fftt btt fekamMachmge«des fondratsamtes«.der Krettausschuff« .

SSgUche DeUa-r per >md««st » I 'it«««._
P,,1 „ V» « »»»<«'»-

m»  rdtt». •*«b«r« ««MV5RiL )üll» fff.

Widifilai
K, » t„ : K-ss-ftraß« » .
8» » « »: «« » ocstroir SS.

toxaä«id BkI«« von tẑ hr. «»»»«,«m» und
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(Bei allen KriegSamtstellen, HMienst -MeldesteUen und
Ortsbehörden kostenfrei erhältlich.-

1, Wer ist hiN»»ienstpstichtig?
>erer männlich« Deutsche vom vollendeten 17. bis zum

vollendeten 60. Lebensjahr ist, soweit er "icht zum Dienst'l
vcr bewaffneten Macht einberufen ist, zum vaterländl,ch. .i
KilsMenst ivährend des Krieges verpflichtet.

S. Wer ist melvepftichttg?
Alle in der Zeit nach dem 30. Juni 1857 und vor dem

1 Januar 1870 geborene, nicht mehr landsturmpstrchtlgeu
!nä?Zichen Deutschen haben sül, auf öffentliche Au forde-
runa der Ortsbehörde ihres Wohnortes zu der in der Au

bestimmten Zeit bei der dann angegebenen stelle
!fX » »S " Ä bi« « u»f»lüu« bet kelb .tet «» tv;
nitberlWienA»g»b<» su mache». (* ««» der mm» »«■
Meldung vgl. unter 3.)

»im, der Meldepflicht sind ausgenommen die Personen,
die mlÄ i>» »m 1,W Ml ,« «»»„ °d «> »»•
selbständig im Hauptberuf tätig sind f ^

1 4n- Michs - . Staats - , Gemeinde - oder Kirchendrench
2. in der öffentlichen Arbeiter- oder Angestelltenvcr,rch.'-

3. als Merzte, Zahnärzte, Tierärzte oder Apotheker,
4 in der Land- oder Forstwirt,chast,
i  in der See- oder Binnenfischer^
6 in der See- oder Binnen >chrsfahrt, ,
?' im Eisenbahnbetrieb ernschl. des Betmevs der tfku
' und Straßenbahnen,

8. auf Wersten, , A. ,
10 in « b“"Ä - ' » lnlti ““äJ "°«« A »!k-».

«Sastf « -
ÜSÄ SSÄSK

htnsMivfen.

Gibt ein bisher hiernach von der Meldepflicht Befreiter
dir oben bezeichnet« Tätigkeit aus oder wechselt er ferne Br-
sMstiauna so Hai er sich spätere ns am dritten darauf jvi-
aendci/ Werktag bei der von der Ortsbehörde öffentlich bc-
kanntaeaebcnen Stelle persönlich zu melden und dre iur
dw AussüllE der Meldekarte erforderlichen Angabe., z„
ma-lM St« b- t °m W"d"°« . bn «-»-» « «
am ntiwn Wohnort zu erfolgen. Sie kann auch «chm,nra,
unter̂ Ausfüllung der vorgeschriebenen Karte ge,chehen.

Außerden, hat der Arbeitgeber, wenn ein bisher von der
scheld'vklickt Befreiter dre Tätigkeit bei ihm ausgibt, dies
Smnl «mbiitt «»boraufjol“«»»» » «tun bcm ümbe-
rufilngsausschußmitzutrilen.

3. » orm »er Mel»»ug
Meldung hat in der Ziegel persönlich zu erfolgen;

Ort 7nd Zeit wiL von den LÄsbehörden öffentlich belannt-
gemacht. , .

Bon der persönlichen Meldung ist befreit, wer sich
,,, xem  in der Aufforderung bestimmten Zeitpunkt vorder
dari» »»6«e«i»n«n Stelle scheistiichu»t°r °-°»»»->-m'«>--«
Ausfüllung der vvrgeschriebenen Karte meldet.

Wer von dem Rechte der schriftlichen MeldungMbrauch
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i dm as ä £ « s »a *.tf  säilisdienstvflichtige kann die Meldung auch als
JSiÄ » «4W «m «» b>- ° r» b-h»» -
iCiißtU. , . ..

.,j»  ä  wsffKWSa
' rönnen von dem Anstaltsleiter gesammelt und abgelwftrr
- werden.



Genügen Oie Angaben in der schriftlichen Meldung nicht
oder bestehen Bedenken gegen ihre Richtigkeit, so hat der
Meldepflichtige sie zu ergänzen oder arvMttärea . Die Orts --
dehvrde kann ihn zu diese in Zwecke Vorladen und sein Er¬
scheine« nach den landeörechtlichen Vorschriften erzwingen.

4. Strafe » .
Mrr Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe

bis zu sechshundert Mark wird der Meldepflichtige bestraft,
der bei der persönlichen oder schriftlichen Meldung wissent¬
lich unwahre Angaben macht.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertundftinsziz Mark oder
nur Haft wird der Meldepflichtige bestraft, der die borge
schrieben« Meldung oder Mitteilung schuldhaft unterläßt.

Die gleiche Strafe trifft den Arbeitgeber , der es schuld¬
haft unterläßt , mitzuteileu , daß ein bisher von der Melde-
Pflicht Befreiter die Tätigkeit bei ihm aufgegeben hat.

5. Wechsel der Beschäftigungsst Se oder der Wohnung
eine » augemeidetea Htlfodieuflpftichiigen

Gibt ein in die Nachweisung Ausgenommen«!: seine bis-
tzt ritzt- Tätigkeit auf oder wechselt er ferne 'Beschäftigungs-
stelle oder ferne Wohnung , so hat er dies spätestens mit
dritten darauffolgenden Werktag dem Einberufungsaus
schussc mitzuteilen . Dabei ist seine neue Tätigkeit , Befchäs-
tigungssiclle oder Wohnung anzugeben. Wer Stete Mittei¬
lung schuldhaft unterläßt , wird nut Geldstrafe bis zu ein
bundertundfünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

6. Hilf»vieuftpfltchttse tu wehrpflichtigem Alter.
Personen in wehrpflichtigem Alter , welche für die Her¬

anziehung zum Hilfsdienst in Frage kommen, werden durch
dre Ersatzlvmmissronen den Einberufungsausschuisen nun
hast gemacht. Die Einberasungsausschüsse veranlass » dre
Wehrpflichtigen zur Ausfüllung der Meldekarten loben zu 2),
um sich die für eine Heranziehung zum Hilfsdienst erfor¬
derlichen Unterlagen zu verschaffen. Ihr Bereiche der Heeres¬
verwaltung werden Wehrpflichtige, die zwar nicht zum
Dienste mit der Waffe, jedoch zu sonstigen militärischen
Dienstleistungen fähig sind, dre ihrem bürgerlichen Berus
entsprechen, nicht als Hilfsdienstpflrchtige aus Vertrag an
gestellt, sondern auf Grund des Wehrgesetzes als Soldaten
eingezogen und zu der betrefteuden Dienstleistung berwen
der. Nnr als Lohnarbeiter dürfen Wehrpflichtige rn mili-
tärischen Fabriken , Artillerie , Train -, Geräte - und Male-
rinlrcndepotö usiv. auf Vertrag beschäftigt werden.

7 Fr iwilliger <Si« tritt tu de« Hilfsdienst.
Jeder hilfsdienftpflichlrge Deutsche muß bemüht sein,

freiwillig eine Beschäftigung im Hilfsdienst zu finden. Er
wende sich zu diesem Zwecke au die nächste Hrlfsoienstmclde-
stelle. Dies ist der kürzeste und einfachste Weg. da er ihm
Zelt und unnötige Schreiberei erspart . Bei den Hftssdrcüft-
meldestcllen und Kriegsamtsstellen findet eine Berufsbera¬
tung statt . Hier erfährt der Hilfsdrenstpflichtige. wo rn erster
Linie Kräfte gebraucht werden, ferner wo und untee welchen
Bedingungen er eine ihm angemessene Arbeit cder Tätigkeit
finden kann.

» Hera,»zieh» »« »um Hllfsdieust
Der Hilfsdienstpflichtige, der nicht freiwillig im vater¬

ländischen Hilfsdienst tätig geworden ist, erhält , svväld Be¬
darf a» Arbeitskräften Vvrliegt, von dein Einderusüuzsaus-
schuß eine besondere schriftliche Aufforderung sich-binnen
zwei Wochen Beschäftigung im Hilfsdienst zu tuchen. In
diesem Schreiben wird chm gleichzeitig mitgeteilt , Ivo er Be¬
schäftigung finden kann »ns welche Hilfsdienstmeldestclk
diese Beschäftigung vermittelt.

Diesem Aufforderungsschreiben ist eure 'Antwortkarte
beigesiigt, auf der der Hilfsorenstpflrchtrge unverzüglich ca»
zuzeigen verpflichtet ist, sobald er eine Beschädigung im
vaterländischen Hilfsdienst gefunden hat . Er hat ' dabei den
Arbeitgeber und die Art der BeschästiMMg mitzuteilen . Die
Richtigkeit der Angaben ist vom Arbeitgeber durch Unter¬
schrift zu bestätigen.

Ein Hilfsdienstpstichtiger, der drese Mitteilung unter
läßt , kann vom Vorsitzenden des Einberufungsaus sch ujseS
mit Geldstrafe ins zu zwanzig Mark bestraft weichen.

9 . Utbttweifutta
Jeder Hiljsdienstpfltchtige, der nicht nackgewiesen hat.

daß er aus Grund des Aufforderungsschreibens binnen zwer
Wochen nach dessen Zustellung eine Beschäftigung im vater¬
ländischen Hilssdrenst angetreten hat , wird durch ein Ueber-
weisungsschreiben des Einberufungsausschusses erner ln
stimmten Beschäftigung im vaterländischen Hilfsdienst unter
Angabe des Betriebs , des Ortes der Tätigkeit , des Zeit¬
punktes des Dienstantritts und der Bedingungen überwiesen.

Wer der Urberweisung zu einer Beschäftigung nicht nach-
kourmt oder sich ohne dringenden Grund beharrlich weigert,
eie ihr» zugewiesene Arbeit zu berrichten, wird mit Gefäng¬
nis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark oder nrit einer dieser Strafen oder mit Haft
bestraft.

Gegen die angevrdnete Ueberweisung stehe dem Hrlfs
dienstpfltchtigen das Recht der Beschwerde zu. Es entscheidet
der bei dem zuständigen stellvertretenden Generalkommando
gebildete Feststellungsausschuß. Die Beschwerde hat keine
aufschiebende Wirkung , d. h. der Beschwerdeführer muß trotz¬
dem der Ueberweisung Nachkommen und dre ihm zugewiesene..
Arbeit verrichte», es sei denn, daß ern wichtiger Grund zu
deren Verweigerung vorliegt.

10. « bkthrsch-i»
Wer aus einer Tätigkeit im vatcrländrjchen Hilfsdienst

ausscheiden will , um eine andere Beschäftigung — gleich¬
viel ob im Hilfsdienst oder nicht — zu übernehmen, bedarj
einer Bescheinigung seines Arbeitgebers , daß er die Tätig¬
keit mit dessen Zustimmung aufgegeben hat iAbkehrscheini.

Wrrd das Beschästigungsverhältnis durch den Arbeit¬
geber oder mit dessen Zustimmung ausgelöst, so har dieser
dem Hrlssdienstpflichtigcn in allen Fällen einen Abkehrschein
miszustellen.

Scheidet ein Htlfsöienstpstichtiger aus einer Beschäfti¬
gung im Hilfsdienst ohne Abkehrschein aus , so darf rhu nie- '
mand vor 'Ablaus von zwei' Wochen in Beschäftigung nehme«.
Wer ihn dieser Vorschrift zuwider beschäftigt, wird mrt Äe°
sängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
zrhntaus . nd Mark oder mit einer dieser Strafen oder mit
Hast bestraft.

II Schlichtuugsautzschutz.
Verweigert der Arbeitgeber den Abkehrschcin, so kann

der Arbeitnehmer Beschwerde bei dem Schlichtungsausschuß
erheben. Zuständig ist der Ausschuß, in dessen Bezirk das
Unternehmen liegt , bei dem der Hilfsdienst-pflichtige die der
Beschwerde zugrunde liegende Beschäftigung ausübt oder
ausgeübt hat , und, wenn diese Beschäftigung an einem Orte
außerhalb des Bezirkes stattfindet oder stattgefunden hat,
auch der Ausschuß, in dessen Bezirk dieser Ort liegt . Der
Ausschuß hat darüber zu entscheiden, ob ern wichtiger Grund
für das Ausscheideir voriicgt . Als wichtiger Grund soll ins¬
besondere eine angemessene Verbesserung der Arbeitsbedin¬
gungen im vaterländischen Hilfsdienst gelten.

Hält der Ausschuß einen wichtigen Grund tzür vor¬
liegend, so stellt er an Stelle des Arbeitgebers den Abkehr¬
schein aus.

Erachtet der Ausschuß einen Abkehrschein nicht fiir er¬
forderlich, weil der Beschwerdeführer bisl er nicht im Hitfs-
dienst tätig war , so stellt er hierüber eine Bescheinigung (Be-
frciungöschrin) aus , die die gleiche Wirkung hat wie der
Abkehrschein.

Bis zur Entscheiduirg des Ausschusses hat der Hilfs-
dienstpflichtig. das Beschästigungsverhältnis fortzusetzen, cs
sei denn, daß ihm die Fortsetzung nach den Umstanden des
Falles nicht zugeurutet werden kann. Hierüber entscheidet
aus Anruf durch den Arbeitgeber oder durch den Arbeit¬
nehmer der Vorsitzende des Ausschusses.

Jeder Arbeitgeber , der sich weigert, den von dem Hrlfs
dienstpflichtigen beantragte » Abkehrschern ansKUstellech ist
teipslichtet , den Hilfsdienstpfltchtigen zu Arbertsbedingun
gen, dre mindestens nicht ungünstiger sind als die bisherigen,
weitr rzubeschä ftigen.



1» Arbeltetausschilks «.
In allen für den vaterländischen Hilfsdienst tätigen Be¬

trieben . für die Titel VII der Gewerbeordnung,gilt . und in
denen in der Regel mindestens fünfzig Arbeiter beschäftigt
werden, müssen ständige Arbeiterausschüsse bestehen. Eben¬
so sind in solchen Betrieben . Sre mehr als fünfzig nach dem
DersicherungSgeseye für Angestellte versicherungSpflichtige
Angestellte beschäftigen, besondere Ausschüsse für diese An¬
gestellten zu errichten. Die Aufgabe - er Arbeiter - und Anze-
stelltenausschüsse ist insbesondere die Förderung des guten
Einvernehmens innerhalb der Arbeiterschaft sowie zwischen
Vieser und dem Arbeitgeber.

13 Gchltchtuug - ftelle.
Ber StreitlMl 'ten zivischen der Arbeiterschaft und dem

Arbeitgeber über die Lohn- oder sonstigen Arbcitsbedu '.gun!-
gen kaün sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeiter - oder An-
grstellteuausschuß den Schlichtungsausschuh als Schlich-
tungbstelle anrusen.

Wo kein Arbeiter - oder Angestetttenausschuh besteht,
kann bei solchen Streitigkeiten der Schlichtnnzsausschuß
auch von der Arbeiterschaft unmittelbar , ebenso ivie von
dem Arbeitgeber als Schlichtungsstelle angerufe .i werden.
Tics gilb auch für die landwirtschaftlichen Betriebe.

Unterwirft sich der Arbeitgeber dem Schiedssvnich ter
Schllchinngsstelle nicht, so ist den beteiligten Arbeitneh¬
mern ans ihr Verlangen der Abkehrschein zu erteilen , Un¬
terwerfen sich die Arbeitnehmer dem Schiedsspruch nichr. so
darf ihnen aus der dem Schiedsspruch zugrunde liegenden
Veranlassung der Ablehrschein nicht erteilt ivecden.

14. Versicherung
Arbeiter und Angestellte, die im Hitssaienst tätig sind,

unterliegen der Reichsverslcheruug un allgemeinen in der¬
selben Weise und unter denselben Umständen ivie andere
Arbeiter und Angestellte. Das gilt auch für Personen , die
durch den Einberusungsausschuß einer Beschäftigung über¬
wiesen werden. Sb die Tätigkeit im Inland oder tm bc-
setzrcu Ausland stattfindet , macht keinen Uuierschied:

Tie ilebernahme einer Beschäftigung un vaterländischen
- HiljLdicnst sowie der dabei erzielte Lohn dürfen in einem

Unfail -Entsckmdigungsverfahren bei der Feststellung, ob und
iu welchem Maße der Verletzte durch den Unfall tu seiner
Erwerbetäligkeit geschädigt ist, nicht verwertet werden; eben¬
so dürfen sie im Jnvalidenrentenverfahren nickl bei der Fest¬
stellung verwertet werden, ob Erwerbsfähigke -t oder ob Er¬
werbsunfähigkeit vorliegt.

Wer eine die Invaliden - u. Hinterbliebenenversichernng-
begründcndc Beschäftigung vor seinem Eurtritb in den vater¬
ländischen Hilfsdienst nicht ausgeübt hat und auch nach
dessen Beendigung voraussichtlich nicht ausüben wird , unter¬
liegt wegen einer im vaterländischen Hilfsdienst übernom¬
menen, an sich versicherungspflichtlgen Beschäftigung der
Versichcrungspflicht nur dann , wenn er binnen zwei Mo¬
naten. nach dem 28. Februar 1917 oder, wenn das Beschäftig
gungeverhältnis später beginnt , binnen zwei Monaten nach
diestin Zeitpunkt von dem Arbeitgeber die Leistung von
Beurägen verlangt.

Wird ein nach den reichsgesetzlichen Vorschriften über
Angcstelltcnversicherunz Versicherter tm vaterländischen
Hilfsdienst in einer Tätigkeit beschäftigt, die nach dem Per-
sichernngsgesche fiir Angestellte nicht versichert ist, so werden
die staleirdermonate . in denen diese Tätigkeit äaSgeübt wird,
als .Beitragsmonate zum.Zwecke der Erhaltung der Anwalt¬
schaft angerechnet._ _ _
M.  8451. Diez,  den 18. April 1917.

Beka««tmaöm»s
Lee Militärpflichtige Wilhelm Alberi Schmidt , ge¬

boren am 30. Juni 1894 zu Diez, der bis jetzt imermittelt
geblieben ist, wird hiermit ausgefordert , sich bis spare-
sie ns zum 15 . August 1917  bei dem Zipilporsitzen-
den der ErsaHkommissionin Diez zu melden, oder den Nach¬
weis zu erbringen , daß er seiner Militärpflicht genügt hat
«der die preußische Staatsangehörigkeit nicht mehr besitzt.

Der At»il«Vorfitzenve ver Ersatz-Kommifst««
de» »«terlahnkreise».

' ; . . . L « •:
mmmtmauti.

AI. U47 . den vi AdAt ltzil
Belnnnlmachnntz.

Ter Militärpflichtige Wilhelm Joseph Wagner, geboren
an, ÄS. Mörz 1893' zu Diez a. d. L., der bis jetzlkmernnttelkne-
blieben ist, wird hiermit aufgefordert, sichb' S sp ä t e ste n S 13.
A n gu st 1917  6 :1dem Zlcllvorsitzendeu der Ecsatz-Kommis!''on
in Tic ; zu melden oder den Nachweis zu erbringen, das; er
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeitnicht mehr besitzt.

Söllte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht eingelei¬
tet loerden.

tu Zt»il»Borfitzc«»e «et Srsatz-K- « » tttz»»
de» Unterlahnkreises

I.
Zimmermonn

M.  3449. Tie j , den 18. Aprü 1917"
vekanntmachnng.

Der Militärpflichtige Friedrich Anton Holderith, geboren
am 7. November 1891 zu Oranienstein, der bis jetzt nnermittelt
geLlreben ist, wird hiermit aufgefordert, sich bis f p ü t e stc n s 13.
A u g » st 1917  bei dem Zirilvorsitzenden der Ersatz-Kommission
in Die; zu melden oder den Nachweis zu erbringen, daß er
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats-
änaehörrgkeitnicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird die geeicht-
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht eingelei-
tct werden.

Der Zivil -Botfitzend« der Eesatz-Kommisfion
de» Unterlahttkretse».

I . « .
Zimmermau»

M. -34i3 .- Diez,  tzett 18. April 1SI7
vek«n«t« ach«»ft

Ter Militärpflichtige Karl Friedrich Crätz, «evorr» »n>
27. Juli 1892 zu Diez, der bis jetzt nnermittelt geblid-
bcn ist. ioird hiermit aufgefordert, sich bis spätestens 13
A u g u st 191 7 bei dem --i ilovrsiyenden der Ersatz Kommission
in Die; zu melden oder den Nachweis zu erbringen, jwfc er
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht Nachkommen, so wird die gericht¬
liche Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht eingelei¬
tet werden.

Der Ztvil -B - rsttzeude der Ersatz Kommtsfio « -
des Unlerlahnkreise ».

I . « .
Zimmrnno»«

47 3454. Diez,  den 16. April 1917
v «ka»vt «»ach««K

Der Militärpflichtige Philipp  Peter Mißlcr, geboren
am 24 Dezember 1894 zu Pohl, der bis jetzt nnermittelt ge¬
blieben ist, wird hiermit aufgefordert, sich bis spätestens  16.
Ä u gu st 1917 bei dem Zioilvorsitzenden der Ersatz-Ko>nmi>,iou
in Diez zu melden oder den Nachweis zu erbringen, daß er
seiner Militärpflicht genügt hat oder die preußische Staats¬
angehörigkeit nicht mehr besitzt.

Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner¬
halb der gestellten Frist nicht nachkommeu, so wird die ger' chl-
lr le Untersuchung wegen Verletzung der Wehrpflicht ringelei-
tei werden.

Der Aivtl -vorfitzende de» « rsatz-aommtsfion
de» Uvt erlahnkreise»

Z.
ZimmeMMn . .

G



tm . ix , rn. * * * ie *' * J* tH mz•f» He Herreu Giiraeemeiftcr>*i totltfyi-
Betr: FleischselbflDersorg,r

Lelbstversorgtt . die s. Zt . keinen Gebrauch davon ge^
u.achl hatten , mit ihrem Fleisch langer ja reichen als rs
notwendig war , um int Besitz von frischem, ans Flehchkar
ten zu deichenden Fleisch zu gelangen, t^ mcaaen .fetzt viel-
.ack nachträglich. die Ausstellung einer Fiel .chkarte mit der
Erklärung , daß sie mit dem selbstgeschlachteten Flersch langer
reichen wollen . . . .

Ich mach« die Herren Bürgermeister dara »sausmerc,am,
baß »rach einer ausdrücklichen Verfügung der Bezirksflericir
stette solche Anträge unter allen Umstanden ûnickjuwe,en
siird. Sie wollen hiernach verfahren und für das Bekannt
irerden der Anordnung Zorge tragen.

%*t «orfitzende de» » ret«<ui«sch*ße»
DuderRadt.

M 8865. Diez,  den 28. Apvl lOlc.
» « die Her« » Bürgermeister de» « reist».

Nachdem nunmehr die Vergütungen süc die letzten
talladiicfrrungen zur Auszahlung gekommen nnd i-he ich
iweck-̂ endgültiger Abrechnung bis zum 5. Ata,  v . ^ s.
ch, Berichte darüber entgegen, ob dir aus Anlaß der
Ablitjcrungen der auf Grund der Bekanntmachungen des
stellvettretenden Generalkominandos m Frankfurt a . Ac
bezw der Kommandantur in Coblenz vom 1. Dezember 1915
bekchlaanahmten Kupfer- PP. Gegenstände bestehenden gesetzt
StS [ämtlid, erfüllt ftn», »»« °b M» * * * ;
ifcntaUc welche begriinvete Forderungen noch gütend ge-
macht werden. _ .

Set » srstste«»- H» « rei»»»«sW»ßr»
L A

Aim « «rm»nn.

-M, g «rs . »Ui,  den I«. April r» 17
»er»»»t« a« u»».

WchMötfit nicht mehr besitzt.
Sollte der Militärpflichtige dieser Aufforderung inner-
t « gestellten Frist nicht Nachkommen. st wrrd die gericht-

K UntkMmg weL» Verletzung der Wehrpflicht ein Lei¬
tet werden.

»er AtvU-» orsttze«»- »«« Grfatz-« o« misfio»de» ««i-rlahnkretse».
^ I . »

3 tmmeinuun . _ _ _

Wietl >« d«» den 13. Apttil ttttfr.
Veka»»tM»ch«»«

I. SI48. Am 11. April 1917 wurde aus den Zimmern
eines Hotels hier gestohlen:

Ein schwarzer Prlznmntcl mit Skünksbesatz mrd rot-
seidenem Futter . Wert 500 bis 600 Mk, untt ein schwarzer

Taschenmuff aus e i n e m Fell (Alaskafuchs - gearbeitet
und innen mit schwarzer Berte gefuttert . Wert . 150 M.
I. 3187. Am 7. April 1917 unter gleichen Umständen hier
gestohlen. _

diu neues Manreltleid aus dunkelblauem Tuch mtt
halbhohem Kragen, spitzem Ausschnitt u«d kurzem rum
den Lchulterkragen . 1 Fristet,acke mit Spttzen, 1 Mn.
schivarzc lederne Damenschnürstiesel unt Lackte «.
1 Frisiermantel , 1 Damrnrock aus schwarzem Ehevior
und eine viereckige schwarzlederne Dainenta,cke . Ge¬
sa mtivert : 275 Mk

I. M >7. Am 8. April 1917 eberrsalls unter denselben Um¬
stände,c hier gestohlen:

Ein schwarzer Cheviot-Ueberzieher. 1 blaue ^ mwn-
fteppdecke mit weißem Ueberzug, 1 Plümeauz ^ eckbeit
,nit weißgestreistem Ueberzug und 1 ParodEssenbe-
zug. Gesamtwert : 250 Mk.
Tie Diebstähle sind wahrscheinlich von einer tön meh¬

re,eu Personen , die sich im .Hotel erngeinietet hatten , mis-
gesühr: worden ? nähere Anhaltspunkte fehlen aber.

Ta es nicht ausgeschlossen ist, daß der oder die Dtebc
auch anderwärts in gleicher Werse au treten , s° wird um
gefällige Mitteilung ersucht, falls Hotcldiebe ergrrffen wer¬
de« sollten, »velche auch hier als Täter in Frage kommen
L>nuten . .

Gleichzeitig wird um Nachforschung»rach dev gestohlenen
Sachen etsucht.

»er Peli -ei . Präsident.
I.

Lfnc>i5f,l,in.

Akts. V 9h'. 2957.
Frankfurt a. M.. den 31. März 1917.

«etr . : Polireiliche Meltzetzflicht der « ertreter
»er neutralen Schnymachte

Nack Mitteilung des Kriegsministeriums ist das Mitglied
, . r Spanischen Botschaft in Berlrn, Oberst Juan Gontaw^
Gelpi' ^ aus dieser Botschaft ausgeschieden. Terse.̂ lommt
daher für den Besuch von Gefangenenlagern usw. nicht mehr
iTl «Ätb gebeten, die unterstellten Polizeibehörden hier--
ror. in Kenntnis zu setzen unddas  Rnndichrelben ^ es nellv.Generalkommandos vom 26. Marz 1917, v Nr. 47if , ent¬
sprechend abändern zu lassen.

XVlU Atmeekorp».
Vtellvertretende» Geiteralkommsuvo

»,u Weiten detz« eneralk»mmand»s.
»er « es d« « r,b « :

»e Ar « ,ff,
»eisMflkWchMpW.

« « zeige « .

Bekanntmachung.
Tie Holzdersteigrrung vom 23 d. M» im hiesigen Ge-

meindewald ist genehmigt. Das Holz wird Donnerstag,
den 26. d. Mts ., vormittags 3 Uhr, an m* T1r,g- rsr 'iber-
w esen

Freiendiez,  den 24. April l9l7.
Ter Bürgermeister : Künzlrr.

Bett7 Ausgabe der Brotzujatzlarteu an Schwer-
und Schwerstarbeiter.

I Tie Ausgabe der Brotzusatzkattenan Lchwer- und
Schwerstarbeiter findet am Freitag,  den 27. d. 3AtS., w,r-
mittagS von t/,9—12  Uhr statt. Die Ausweiskattrn>ind
vorjulegeu.

Freiendiei,  den 24. Slpril 1917.
»i « V- ltzei verMLH««»

Au die hnreu Bürgermeister!
K»r « nl » r

> Personal -Ausweis
zu btzfthen durch die Druckerei des Amtliche« Areis»l«ttes

j H. « hr . Gommer , B»l» Ems—Dirz.

1 «ersuWorMK für die Schrtttlettm» « chard Hei«. B«d «m»
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